
 

 

 

 
 
Anrechnungsverfahren zur Verlängerung der DOSB Trainer- und Übungsleiterlizenzen 
Taekwondo (Trainer-A/B/C-Lizenz) 
 
Im Folgenden wird das Verfahren zur Anrechnung von Fortbildungsveranstaltungen und der Abwick-

lung einer Verlängerung dargestellt. 
 

Eine Verlängerung wird nur vorgenommen, wenn folgende Bedingungen vollständig erfüllt sind: 

 Vorlage der Originallizenzkarte. 

 Nachweise über die zu absolvierenden Lehrgänge ausschließlich durch den DTU-Verbandsausweis im Ori-

ginal (Ausnahmen gibt es lediglich bei außerfachverbandlichen Maßnahmen des DOSB bzw. dessen Landes-

fachverbänden, d. h. Nicht-DTU-Veranstaltungen) im Umfang von 15 UE innerhalb des Verlängerungszeit-

raumes ab der letzten Verlängerung. 

Anmerkung: Die Nachweise gelten nur innerhalb des Verlängerungszeitraums für die anstehende Verlänge-

rung. Der Stichtag steht auf der Lizenzkarte. 

 Verlängerungszeitraum: Trainer-C-Lizenz 4 Jahre, Trainer-B-Lizenz 3 Jahre, Trainer-A-Lizenz 2 Jahre. Eine 

Lizenz hat ihre Gültigkeit immer bis zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres. Nach Ablauf der Lizenz wer-

den innerhalb des ersten Jahres 30 UE zur Verlängerung benötigt, bei zwei Jahren 45 UE, bei mehr als 2 

Jahren 60 UE und über 5 Jahre muss die Ausbildung komplett inklusive Prüfungen wiederholt werden. 

 Vorlage eines Überweisungsbelegs über die Verlängerungsgebühr von 50,-€. 

Bankverbindung:   IBAN: DE40 7215 1340 0020 0192 61/BIC: BYLADEM1EIS  

oder    Sparkasse Eichstätt/Konto-Nr. 20 01 92 61/BLZ 721 513 40 

 Zusätzliche Kosten für eine Neu- oder Zweitausstellung einer Lizenzkarte betragen 30,-€ (auch hier muss ein 

Überweisungsbeleg vorgelegt werden). Für die Erneuerung einer Lizenzkarte im Sinne einer Zweitausstel-

lung (z. B. bei Verlust), muss der Beantragende einen Nachweis über den Besitz einer Lizenz auf der ent-

sprechenden Lizenzstufe vorweisen (der Beantragende hat hier eine Bringschuld). 

 Ausreichend frankierter Rückumschlag (derzeit 1,45€) in Größe Din A5 mit Rückanschrift ist beizufügen. 

 Adressiert an: 

 

 
 
 
 
Diese Richtlinie tritt ab dem 01.05.2015 in Kraft. 
 

 
gez. Christian Senft 
Bundeslehrwesenreferent 
   

DTU Lehrwesen 
Christian Senft 
Bundeslehrreferent 
Knabenburg 7 
31785 Hameln 



 

 

Folgende Veranstaltungen werden zur Lizenzverlängerung angerechnet: 
 
Trainer-C/B-Lizenz (1. und 2. Lizenzstufe) 
Nr. Veranstaltung UE Bemerkung 
1.  Trainer-C/B-Ausbildungslehrgang 10 pro Tag, Anmeldung beim Landeslehrreferent 
2.  Trainer-C/B-Lizenz Verlängerungslehrgang  10 mehrfach möglich, Ausrichtung durch Landesverband 
3.  Bundes- und Landesbreitensportlehrgang 7,5 mit ausgewiesenen Verlängerungsteil C/B-Lizenz 
4.  Landeskadertraining Wettkampf/Technik 5 Anmeldung beim Landestrainer 
5.  LSB Fortbildungen auf Niveau C/B-Lizenz 5 Nachweis mit ausgewiesenen Anspruch C/B-Lizenz 

muss eingereicht werden 
6.  Landeskampfrichterfortbildung Wettkampf/ 

Technik 
5 einmalig pro Verlängerungszeitraum 

7.  Sportassistenten-Qualifizierung 5 einmalig 
8.  Landesstützpunkttraining Wettkampf/ 

Technik 
2,5 Anmeldung bei den Disziplin- bzw. Landesstütz-

punkttrainern 
9.  Erste-Hilfe-Lehrgang 2,5 angeboten durch die regionalen Rettungsdienste 
10.  weitere Verlängerungsmöglichkeiten s. Verlängerung A-Lizenz 
 
Trainer-A-Lizenz (3. Lizenzstufe) 
Nr. Veranstaltung UE Bemerkung 
1.  Selbstschutztrainer 15 pro Modul 
2.  TKD-Lehrer/ETU-Instructor 15 einmalig pro Lizenzstufe 
3.  Ausbildung Schulsportlehrer 15 einmalig 
4.  Ausbildung Jugendleiter A/B 15 einmalig 
5.  Trainer-A-Ausbildungslehrgang 10 pro Tag, Anmeldung beim Bundeslehrreferent 
6.  Trainer-A-Lizenz Verlängerungslehrgang  10 mehrfach möglich, Ausrichtung durch Landesverband 

nur auf Antrag unter Einbindung des BLR und Eigen-
finanzierung des LV möglich! 

7.  Bundeskampfrichterfortbildung Wettkampf/ 
Technik 

7,5 einmalig pro Verlängerungszeitraum 

8.  Bundeskadertraining Wettkampf/Technik 5 Samstags auf Anmeldung beim Bundestrainer 
9.  DOSB Fortbildungen (z. B. bei der Füh-

rungs- oder Trainerakademie des DOSB) 
auf Niveau A-Lizenz 

5 Nachweis mit ausgewiesenen Anspruch A-Lizenz 
muss eingereicht werden 

10.  Bundesbreitensportlehrgang 2,5 mit ausgewiesenen Verlängerungsteil A-Lizenz durch 
DTU-Lehrteam 

11.  Bundesstützpunkttraining Wettkampf 2,5 Anmeldung bei den Disziplin- bzw. Bundesstützpunkt-
trainern 

12.  DTU Prüferlehrgang 2,5 einmalig pro Verlängerungszeitraum Anmeldung beim 
Landesprüfungsreferenten 

 
Anmerkungen 
 Lizenzen aus dem Personenkreis Präsidium, Bundesvorstand, Bundestrainer und Disziplinbundestrainer 

werden automatisch verlängert. Ebenso die A-Lizenzen von eingesetzten Referenten auf qualifizierenden 

Maßnahmen zur A-Ausbildungs- und Lizenzverlängerung. 

 Private Lehrgänge diverser Anbieter werden nicht anerkannt. 

 


